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1. Kollisionsrecht 

• Erbringt ein ausländischer (= in Europa ansässiger) Makler Leistung im Inland, richtet sich 
das materiell anzuwendende Recht nach der ROM I-VO 
 

Anwendungsbereich:  
 
• Ansprüche aus vertraglichen Schuldverhältnissen (bspw. Gewährleistung oder vertraglicher 

Schadenersatz) in Zivil- und Handelssachen  
 

• autonom und einheitlich auszulegen 
 

• Ansprüche, die nach dem 17.12.2009 entstanden sind 
 
 



2. Beispiel A 

• Der Landwirt L (Unternehmer) lernt auf einer Wanderung den in München ansässigen 
Makler M kennen und erzählt ihm, dass er Baugründe in Kufstein hat. Einige Wochen später 
kommt das Unternehmen D AG (Sitz in Deutschland) auf M zu und fragt nach einer 
Betriebsstätte in Österreich. Dieser vermittelt den Baugrund des L nun an die D AG. 
 



2.1 Art 4 Rom I-VO      
B2B-Geschäfte 



2.1 Art 4 Rom I-VO       
B2B-Geschäfte 

• Maklertätigkeiten = grds Dienstleistungen iSd Art 4 Abs 1 Rom-I-VO 
 

• Art 4 Abs 1 lit b  Dienstleistungsverträge unterliegen dem Recht des Staates, in dem der 
Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 

• Bietet ein Makler weitere Leistungen an  Art 4 Abs 2 = gemischter Vertrag  
anzuwendendes Recht richtet sich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Vertragspartei, 
die die charakteristischen Leistungen erbringt. 
 

• Bei beiden Varianten kommt das Recht, wo der Makler seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
also deutsches Recht, zur Anwendung 
 

• Dispositive (individuelle) Vereinbarung ist grds möglich 
 



2.1.1 Standes- und Ausübungsregeln 
für Immobilienmakler - IMV 



2.1.2 Art 9 Rom I-VO    
B2B-Geschäfte 



2.1.3 Ist die IMV eine 
Eingriffsnorm iSd Art 9 Rom I-VO? 

• OGH (8 Ob 658/89, 4 Ob 51/97x)  zwischen (ausländischem) Immobilienmakler und 
(inländischem) Auftraggeber kommen die inländischen Beschränkungen der IMV über die 
Höchstsätze nicht zur Anwendung  
 

• Art 9 Abs 1 Rom I-VO ist umfassend auszulegen (Arblade-Entscheidung EuGH) 
 

• Art 5 Abs 3 der Richtlinie 2005/36/EG (Anerkennung von Berufsqualifikationen)  
Dienstleister unterliegen berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen 
Berufsregeln 
 

• § 373a Abs 2 Gewo   sagt… dass der Dienstleister bei der Ausübung der den Gegenstand 
seiner Dienstleistung bildenden Tätigkeit die Ausübungsvorschriften nach diesem 
Bundesgesetz und den nach diesem Bundesgesetz erlassenen Verordnungen zu beachten hat 
 

• Nach Prader/Wazel von Wiesentreu  § 373a Gewo iVm IMV stellt eine Eingriffsnorm iSd § 
Art 9 dar 



3. Beispiel B 

• Die österreichische Pensionistin S möchte gern eine Ferienimmobilie in den Alpen. Sie lernt 
den in München ansässigen Makler M in München auf einer Vernissage kennen und 
beauftragt ihn gleich, ein passendes Ferienapartment in Tirol zu vermitteln. Zwei Wochen 
später vermittelt M der S ein Ferienapartment in einem Dorf nahe Innsbruck. 



3.1 B2C-Geschäfte 



3.2 B2C-Geschäfte 

• Art 6 Abs 4 lit c Rom I-VO kommt nicht zur Anwendung  
 

•  MaklerV muss nach Art 6 Abs 1 beurteilt werden 
 

• Daraus folgt  es unterliegt grds (zwingend) dem Recht des Staates, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 
 

•  auch wenn der Makler seine Tätigkeit auf den Verbraucherstaat ausrichtet  
 

• Ausrichten = Marketing, Werbung etc, die auf die Tätigkeit im Verbraucherstaat zielen 
 

• Conclusio = Bei B2C-Geschäften ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 
 



4 Schweiz, Liechtenstein 

Im B2B-Bereich: 
 
• Schweiz, Liechtenstein  § 35 Abs 2 IPRG  … in dem diejenige Partei ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, die die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat. Schließt 
diese Partei den Vertrag als Unternehmer, so ist statt des gewöhnlichen Aufenthalts die 
Niederlassung maßgebend, in deren Rahmen der Vertrag geschlossen wird. 
 
 

Im Verbraucherbereich: 
 
• Schweiz, Liechtenstein  § 14 KSchG Recht in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat 



5. Maklervertrag - 
Vermittlungsauftrag 

Käufer Verkäufer 

MaklerIn 



5.1 Maklervertrag - 
Vermittlungsauftrag 

• = zivilrechtliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Makler, in der sich der Makler 
dem Auftraggeber gegenüber verpflichtet, Geschäfte gegen Entgelt zu vermitteln 
 

• Mind. Voraussetzung MaklerV = Maklerleistung & Entgelt, aber nicht die Höhe des Entgelts 
(4 Ob 102/15a)  
 

• Kann auch schlüssig zustande kommen (6 Ob 38/00g = MietSlg 52.641); „sich gefallen 
lassen“ kann aber nicht reichen, wenn der Makler erkennbar für einen anderen 
Auftraggeber tätig wurde (3 Ob 224/18i wobl 2019/81 [krit Kepplinger]) 
 

• MaklerV muss grds nicht schriftlich geschlossen werden, jedoch Vorsicht bei Verbraucher 
wegen § 31 Abs 1 KSchG 
 
 



5.2 MaklerV - Provision 

• Gem 6 Abs 1 MaklerG entsteht die Provision, wenn ein Maklervertrag rechtswirksam 
geschlossen worden ist, Verdienstlichkeit vereinbart worden ist, erfolgreich vermittelt wurde 
(Zustandekommen eines Hauptvertrages), sein Handeln dafür kausal war, die Adäquanz 
erfüllt ist und das Geschäft tatsächlich durchgeführt worden ist. 
 

• Verdienstlichkeit = Nach der Rsp ist sie die Summe aller zwischen Auftraggeber und Makler 
vereinbarten Pflichten. 
 

• Namentmachung = Die Rsp (ua 7 Ob 145/05g; 9 Ob 57/04d) versteht darunter die 
erstmalige Nennung eines bisher unbekannten Interessenten für den Vertragsabschluss; 
dazu muss ein potenzieller Kandidat, der einen Vermittlungsvertrag abschließen möchte, 
genannt werden. Die bloße Namhaftmachung des Maklers noch keinen Provisionsanspruch. 
 

• Ein Maklervertrag, bei dem die IMV Anwendung findet, muss die dortigen Höchstsätze 
obligatorisch beachten 
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